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Kleine Anfrage des Abgeordneten Jörg Dornau (AfD)  
Drs.-Nr.: 7/2894 
Thema: Sachstand: Sächsische Höfeordnung 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich 
die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Auf welchem Sachstand, zum Stand des Anfragedatums, 

befindet sich die von den Regierungsparteien im aktuellen 
Koalitionsvertrag festgeschriebene Ausarbeitung einer 
Sächsischen Höfeordnung für Landwirte? 

 
Frage 2: Soweit vorhanden, welche rechtlichen Überlegungen und 

mögliche juristische Kollisionen wurden bereits analysiert 
und bewertet? 

 
Frage 3: Wann ist mit der Einführung einer sächsischen 

Höfeordnung für Landwirte zu rechnen? (Bitte möglichst 
genauen Zeitplan angeben) 

 
Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3:  
 
Die Ausarbeitung einer Sächsischen Höfeordnung für Landwirte befindet 
sich derzeit noch im Willensbildungsprozess der Staatsregierung. 
Gegenwärtig wird geprüft und bewertet, welche rechtlich notwendigen 
Regelungen in eine Sächsische Höfeordnung aufgenommen werden 
könnten und welche Regelungen, unter Berücksichtigung vorhandener 
sächsischer Strukturen, für ein sächsisches Gesetzesvorhaben in Betracht 
kommen.  
 
Dieser, noch nicht abgeschlossene Willensbildungsprozess innerhalb der 
Staatsregierung unterfällt dem nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- 
und Handlungsbereich der Staatsregierung. Die Staatsregierung ist 
insoweit nicht verpflichtet, Landtagsfragen über derartige, noch nicht 
abgeschlossene Willensbildungsprozesse innerhalb der Staatsregierung zu 
beantworten, da sich die Kontrollkompetenz des Landtages und seiner 
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Abgeordneten gegenüber der Exekutive hierauf nicht erstreckt. Wann dieser 
Willensbildungsprozess innerhalb der Staatsregierung abgeschlossen sein wird, lässt 
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Aus den genannten Gründen 
wird von einer Beantwortung der Fragen 1 bis 3 abgesehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Wolfram Günther 
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